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Bewusster und gesünder leben – dieser Verbraucher-
wunsch ist ein relevanter Marketingfaktor. Beim Einkauf 
greifen Kunden daher gerne zu Produkten, die „Bio“ bereits 
im Namen tragen: Bionade, Bioland, BioBio – „Bio“ findet 
sich in fast allen Verkaufsregalen. Denn die Botschaft sol-
cher Bio-Marken ist einfach zu entschlüsseln: Das Produkt 
ist ökologisch und damit gut. Doch was wird aus dieser Bot-
schaft, wenn plötzlich alles „Bio“ ist? Aus markenrechtlicher 
Sicht führt eine „Bio(be)liebigkeit“ zu Risiken. Daher sind 
bereits bei der Kreation einer Marke markenrechtliche An-
forderungen zu berücksichtigen, um Bio-Branding nicht zur 
Falle werden zu lassen: Wer eine einzigartige Marke schaffen 
möchte, die sich effektiv gegen Drittmarken verteidigen 
lässt, sollte nach einem Markennamen ohne „Bio“ suchen.

Das Markenrecht lässt nur solche Wörter, Bilder oder 
ähnliches als Marke zu, die das gekennzeichnete Produkt 
nicht unmittelbar beschreiben. Das Wort „Bio-Nudel“ ist 
daher für biologisch produzierte Nudeln isoliert nicht als 
Marke schutzfähig. Viele Hersteller wollen aber auf das Sig-
nalwort „Bio“ nicht verzichten und kombinieren isoliert 
schutzunfähige Begriffe mit anderen, nicht unmittelbar be-
schreibenden Wort- oder Bildbestandteilen. So entstehen 
immer mehr Marken, die „Bio“ in sich tragen: „bio-talia“, „o 
sole bio“, „bio lino“, „bio-tavola“ – alles mögliche Marken für 
Spaghetti & Co. 

Bio-Branding
als Marken-Falle
Inflationär überschwemmt der Begriff „Bio“ den Lebensmittelhandel. Wer die 
drei Buchstaben trotzdem werblich nutzen möchten, sollte über ein „Branding 
der zweiten Generation“ nachdenken, rät Rechtsanwältin Julia Dönch.

Es gelingt immer weniger, die Aufmerksamkeit der Konsu-
menten allein durch das Signalwort „Bio“ zu wecken. Daher 
versuchen viele Inhaber von Bio-Marken, neue „Bio“-Mar-
kenanmeldungen abzuwehren und dagegen markenrechtlich 
vorzugehen. Doch die Erfolgsaussichten sind oft geringer als 
erwartet. Denn das Wort „Bio“ kommt mittlerweile in vielen 
Wortzusammensetzungen als Präfix oder Suffix vor – um 
darauf hinzuweisen, dass ein Produkt mit unberührter Natur 
und ökologisch einwandfreier Produktion in Verbindung 
steht. Darauf, solche „sprechenden“ Marken zu schaffen, zielt 
herkömmliches Bio-Branding schließlich auch ab. 

Markenrechtlich führt dieses „nomen est omen“-Prinzip 
aber dazu, dass der Markenbestandteil „Bio“ kennzeich-
nungsschwach wird, wie Juristen sagen. Kennzeichnungs-
schwache Elemente sind zwar bei der Beurteilung der mar-
kenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. 
Beschränkt sich aber die Übereinstimmung dieser Zeichen 
auf den Bestandteil „Bio“, reicht dies für eine Verwechslungs-
gefahr nicht aus. Anders ausgedrückt: Sofern die weiteren 
Wort- oder Bildelemente der sich gegenüberstehenden Bio-
Marken ausreichend voneinander abweichen, ist trotz der 
Übereinstimmung hinsichtlich des Elementes „Bio“ die mar-
kenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. 

Im Ergebnis führt dies dazu, dass bei Bio-Marken häufig 
nur gegen identische Marken Dritter erfolgreich vorgegangen 
werden kann. Selbst innerhalb derselben Produktgruppe ist 
ein Nebeneinander mehrerer Bio-Marken denkbar: „bio-talia“ 
und „bio-tavola“ als konkurrierende Marken für Spaghetti, 
„bio line“ und „bio lino“ für Erfrischungsgetränke.

Was folgt daraus für das Bio-Branding? Möchte man auf 
„Bio“ im Markennamen nicht verzichten, reicht es zwar be-
reits aus, sich durch weitere Wort- oder Bildelemente von 
älteren Marken abzusetzen. Der markenrechtliche Schutz-
umfang dieser Marken ist aber gering. Möchte man hinge-
gen Marken schaffen, die erfolgreich verteidigt werden kön-
nen, sollte man über ein Bio-Branding der zweiten Genera-
tion nachdenken: Die Kreation einzigartiger Markennamen 
ohne den Bestandteil „Bio“, die erst in der Produktkommu-
nikation mit „Bio“-Attributen aufgeladen werden und somit 
auch nicht kennzeichnungsschwach auftreten.
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